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ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

Allgemeine Wohngebiete, siehe textliche Festsetzungen Nr. 1 WA

MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Grundflächenzahl0,4

Maximale Firsthöhe bezogen auf angrenzende Erschließungsstraße
siehe textliche Festsetzung Nr. 2

FH max: 

Maximale Traufhöhe bezogen auf angrenzende Erschließungsstraße
siehe textliche Festsetzung Nr. 2

TH max: 

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Nur Einzelhäuser zulässigE

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsfläche

FLÄCHE ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Zu erhaltende Einzelbäume

Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem § 9 (7) BauGB

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB

StellplätzeSt

Lärmschutzanlage s. textliche Festsetzung Nr. 5.1

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Gebäude mit Hausnummer 

Vorgeschlagene Grundstücksgrenze

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

Zahl der Vollgeschosse - zwingendII

Bestandhöhen in Meter ü. NHN

Flurgrenze

FlurnummerFlur 30

1

Straßenbegrenzungslinie

LP
LP II

III

60,45

Flurstücksgrenzen
und Flurstücksnummer123

Begleitendes Grün als Bestandteil der Verkehrsfläche

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT , DEN 
HOCHWASSERSCHUTZ UND REGELUNG DES WASSERABFLUSSES
gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB

Fläche für die Wasserwirtschaft

Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum 
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen – Lärmschutzwall-/-wandkombination,
s. textliche Festsetzung Nr. 5

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Private Grünfläche

Gemeinschaftsgrün

Zweckbestimmung:

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
mit Nacht-Beurteilungspegeln von > 50 dB (A), siehe textliche Festsetzung Nr. 5.3

< 50 dB (A)
> 50 dB (A)

Lärmpegelbereiche, s. textliche Festsetzung Nr. 5.2

FESTSETZUNGEN gem. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

Dachneigung 35 - 40 °

Öffentliche Parkfläche - Stellplatzanordnung nach Detailplanung

Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

HINWEISE

1. DENKMALSCHUTZ
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur-und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen 
Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit, Fossilien) entdeckt werden.
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde Ostbevern und der LWL- Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Münster (Tel. 0251/5918911), unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte 
Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige 
unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vorher 
freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehörde kann die Frist 
verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Bodendenkmals dies 
erfordern und dies für die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 (2) Denkmalschutzgesetz NW). 
Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten 
eines Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass die 
notwendigen Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klärung der 
Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu 
dulden sind (§ 16 (4) Denkmalschutzgesetz NW).

2. ARTENSCHUTZ
Zur Vermeidung potenzieller artenschutzrechtlicher Verbote müssen Abriss- und Fällarbeiten 
außerhalb der Fortpflanzungs- und Ruhezeiten (nicht zwischen dem 01.03. – 30.09. eines jeden 
Jahres) erfolgen.

In Anlehnung an den zukünftig in Kraft tretenden § 41a BNatSchG „Schutz von Tieren und Pflanzen 
vor nachteiligen Auswirkungen von Beleuchtungen“ wird empfohlen, für die Außenbeleuchtung nur 
insekten- und fledermausfreundliche Leuchtmittel mit einer Hauptintensität des Spektralbereiches 
über 500 nm bzw. maximalen UV-Licht-Anteil von 0,02 % zu verwenden (geeignete marktgängige 
Leuchtmittel sind zurzeit Natriumdampflampen und LED-Leuchten mit einem Farbton, z.B. 
warmweiß, gelblich, orange, amber, Farbtemperatur von 2700 Kelvin oder weniger). Die 
Beleuchtung sollte möglichst niedrig aufgestellt werden und es sollten geschlossene Lampenkörper 
verwendet werden, so dass das Licht nur direkt nach unten strahlt. Blendwirkungen in angrenzende 
Flächen sollten vermieden werden. Die Beleuchtungsdauer sollte auf das absolut notwendige Maß 
begrenzt werden.

3. ALTLASTEN
Altlasten und schädliche Bodenveränderungen sind im Plangebiet nicht bekannt. Unabhängig 
davon besteht gem. § 2 (1) Landesbodenschutzgesetz die Verpflichtung, Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Altlast oder schädlicher Bodenveränderungen unverzüglich der zuständigen 
Behörde mitzuteilen. Soweit sich bei den Bauarbeiten Auffälligkeiten nach Farbe, Geruch usw. im 
Boden zeigen, die auf eine Veränderung des Bodens mit umweltgefährdenden Stoffen hindeuten, 
ist die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Warendorf unverzüglich durch die Bauherrschaft zu 
benachrichtigen.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
gem. § 9 BauGB und BauNVO
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG  

(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5 - 10) BauNVO)

1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen gem. § 4 (3) Nr. 1, 3, 4 und 5 BauNVO (Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.2 Gemäß § 12 (3a) BauGB in Verbindung mit § 9 (2) BauGB sind im Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich 
der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4, § 20 (3) und § 21a (2) BauNVO)

2.1 Höhe der baulichen Anlagen
Die maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen sind in den jeweiligen Bereichen der Planzeichnung 
festgesetzt. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenkante der senkrecht aufgehenden Wand 
mit der Oberkante Dachhaut.
Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen ist die mittlere Höhe der Oberkante der 
Erschließungsstraße (Straßenachse) angrenzend an das jeweilige Grundstück.

 
3. FLÄCHEN FÜR GARAGEN, STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN

(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 12 (6) BauNVO)

3.1 Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind Garagen und Carports 
unzulässig.

3.2 Die Errichtung von Stellplätzen (St) – ausgenommen hiervon sind Fahrradstellplätze – ist nur 
innerhalb der dafür festgesetzten Flächen zulässig.

3.3 Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Fläche zulässig.

4. FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 
(gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB)

4.1 Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in den Boden und in das Grundwasser ist als Material zur 
Dacheindeckung unbeschichtetes Metall unzulässig. 

5. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN
(gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB)

5.1 Innerhalb der festgesetzten Fläche für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum 
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen ist eine 3,00 m hohe Lärmschutzanlage zu 
errichten. Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung ist die mittlere Höhe der Oberkante des 
angrenzenden Nordrings (Straßenachse).

5.2 Zum Schutz vor Lärmeinwirkungen durch den Straßenverkehr werden bei einer baulichen 
Errichtung oder baulichen Änderung von Räumen, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt 
von Menschen bestimmt sind, unterschiedliche Anforderungen an die Schalldämmmaße von 
Außenbauteilen gestellt.

Zur Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Außenlärm 
werden im Bebauungsplan unterschiedliche Lärmpegelbereiche zugrunde gelegt, denen die jeweils 
vorhandenen oder zu erwartenden maßgeblichen Außenlärmpegel zuzuordnen sind. Die 
Zuordnung zwischen Lärmpegelbereich und maßgeblichem Außenlärmpegel ergibt sich nach 
Tabelle 7 DIN 4109-1/2018-1. Für Außenbauteile sind die in der folgenden Tabelle aufgeführten 
Anforderungen an die Luftschalldämmung einzuhalten:

5.3 In den Bereichen des Plangebietes, in denen Beurteilungspegel in der Nacht von mehr als 50 dB(A) 
auftreten (siehe Planeintrag), sind für Schlafräume fensterunabhängige Lüftungseinrichtung 
vorzusehen. Diese Lüftungseinrichtungen sind so zu dimensionieren, dass die resultierende 
Schalldämmung der gesamten Außenfassade den Vorgaben entspricht.

5.4 Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passiven Schallschutz abgewichen 
werden, soweit mittels eines Sachverständigen für Schallschutz nachgewiesen wird, dass infolge 
eines niedrigeren maßgeblichen Außenlärmpegels geringere Anforderungen an die erforderlichen 
Schallschutzmaßnahmen zu stellen sind.

6. FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG UND / ODER MIT BINDUNGEN ZUM ERHALT VON BÄUMEN 
UND STRÄUCHERN
(gem. § 9 (1) Nr. 25 a / b BauGB)

6.1 Die gemäß zeichnerischer Festsetzung mit einem Erhaltungsgebot belegten Einzelbäume sind 
dauerhaft zu erhalten. Ausfall ist durch Neuanpflanzungen mit gleichartigen, heimischen und 
standortgerechten Gehölzen zu ersetzen.

6.2       Je angefangener 300 m2 privater Grundstücksfläche ist mindestens ein heimischer und 
standortgerechter Laub- oder Obstbaum in der nachfolgenden Qualität zu pflanzen und dauerhaft 
zu erhalten. Ausfall ist durch gleichartige heimische und standortgerechte Laub- oder Obstbäume 
zu ersetzen. Mindestqualität für Neu- und Ersatzanpflanzungen:
·     Laubbäume für Hausgärten: H, 3 x v, StU 12 - 14 cm
·     Obstbäume (Hochstämme): H, 2 x v, StU 8 - 10 cm

6.3 Die gemäß zeichnerischer Festsetzung mit Pflanzgebot belegte Fläche ist flächendeckend mit 
heimischen und standortgerechten Gehölzen zu begrünen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
Ausfall ist durch Neuanpflanzungen mit gleichartigen, heimischen und standortgerechten Gehölzen 
zu ersetzen.

GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
(gem. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB)

1. DACH
Die Dächer der Hauptbaukörper sind mit der in der Planzeichnung festgesetzten Neigung zulässig.

2. EINFRIEDUNG
Die privaten Grundstücke sind zur öffentlichen Verkehrsfläche mit Schnitthecken aus 
bodenständigen Laubgehölzen einzugrünen. Die Einfriedung darf die Maximalhöhe von 2,00 m 
nicht überschreiten. Grundstückszufahrten und -zugänge sind davon ausgenommen. Sonstige 
Zäune sind nur in Kombination mit einer Abpflanzung mit Schnitthecken aus bodenständigen 
Laubgehölzen mit einer Maximalhöhe von 2,00 m zulässig, wobei die Zaunanlage hinter der Hecke 
(aus Sicht der Straße) anzuordnen ist. Mauern, Mauerpfeiler und Gabionen sind nicht 
zulässig. Sichtschutzbespannungen in Zäunen jeglicher Art sind unzulässig.
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AUFSTELLUNGSVERFAHREN
Der Umwelt- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde hat am 05.11.2014 bzw. 09.12.2014 gem. 
§ 2 und § 2a des Baugesetzbuches beschlossen, diesen Bebauungsplan aufzustellen. 
Diese Beschlüsse sind am                     und                    ortsüblich bekannt gemacht worden.
Ostbevern, den

Bürgermeister

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat in der Zeit vom                    bis                    
gem. § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Ostbevern, den

Bürgermeister

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung hat in der 
Zeit vom                     bis                     gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Ostbevern, den 

Bürgermeister

Der  Umwelt- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde hat am                    gem. § 3 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches beschlossen, diesen Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Ostbevern, den 

Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit
vom                    bis                    einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen. Die öffentliche 
Auslegung wurde am                    ortsüblich bekannt gemacht.
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgeführt.
Ostbevern, den

Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde hat am                    gem. § 10 des Baugesetzbuches diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen.
Ostbevern, den 

Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Ostbevern, den

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss dieses Bebauungsplanes am 
ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Ostbevern, den 

Bürgermeister
 

4. KAMPFMITTEL
Kampfmittel sind im Plangebiet nicht bekannt. Da ein Kampfmittelvorkommen nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden, sind Baumaßnahmen mit der gebotenen Vorsicht durchzuführen. Weist 
bei der Durchführung von Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnliche Verfärbungen auf oder 
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe ist durch die örtliche Ordnungsbehörde oder Polizei 
unverzüglich zu verständigen. Die technische Verwaltungsvorschrift für die Kampfmittelbeseitigung 
im Land Nordrhein-Westfalen ist zu beachten.

5. VERWENDUNG VON MUTTERBODEN
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von baulichen 
Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu 
schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später 
wieder einzubauen.

6. EINSICHTNAHME VORSCHRIFTEN
Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke genommen wird – 
DIN-Normen sowie Gutachten und VDI-Richtlinien anderer Art – können diese bei der Gemeinde 
Ostbevern, innerhalb der Öffnungszeiten eingesehen werden.
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